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Haftpflichtversicherung
des CLEVS und VKLS

In dieser Nummer der «schweizer schule» finden Sie

einen Einzahlungsschein fur die Prämienzahlung der
Berufs-Haftpflichtversicherung 1988

MERKBLATT
Die Hilfskasse des CLEVS und des VKLS hat fur aktive
Lehrpersonen (Lehrer, Lehrerinnen, Religions-, Musik-
und Turnlehrer usw sowie deren Stellvertreter) mit der
Basler Versicherungs-Gesellschaft in Basel eine Berufs-
Haftpflichtversicherung abgeschlossen
Es ist folgendes zu beachten
1 Versichert sind Haftpflichtanspruche, die aufgrund

gesetzlicher Bestimmungen gegenüber Lehrpersonen
aus ihrer beruflichen Tätigkeit erhoben werden Die
Gesellschaft befasst sich sowohl mit der Befriedigung
begründeter als auch mit der Abwehr unbegründeter
Ansprüche Schaden an Sachen, die gebraucht,
verwahrt oder bearbeitet werden, sind nicht versichert

Im übrigen richtet sich der Deckungsumfang
nach den allgemeinen Versicherungs-Bedingungen

2 Die Garantiesummen betragen Fr 2000000-fur
Personen- und Sachschaden zusammen Ein Selbstbehalt

wird nicht erhoben
3 Furdie einzelnen Lehrpersonen (inkl allfalhge

Stellvertreter) beginnt die Versicherung mit der
Einzahlung des Betrages von Fr 10-(Fr 7 35

Versicherungsprämie und Fr 2 65 Hilfskassenbeitrag)
und endet am 31 Dezember des betreffenden
Kalenderjahres Sie steht allen Lehrpersonen offen
und gibt auch fur pensionierte Lehrer Deckung,
soweit diese Unterricht (auch Privatstunden) erteilen
Der Postcheckabschnitt gilt als Quittung und als
Versicherungsbescheinigung und ist demzufolge
aufzubewahren Damit sind alle Formalitaten erfüllt

4 Die Einzahlung erfolgt an
Hilfskasse des Christi Lehrer- und Erziehervereins der
Schweiz, Luzern (PC 60-2443) Einzahlungsscheine
mit der abgekürzten Bezeichnung «CLEVS» werden
von der Post nicht akzeptiert Bisher versicherte
Personen erhalten im Dezember vom Kassier einen
Einzahlungsschein

5 Im Schadenfall hat der Versicherte beim Präsidenten
der Hilfskasse ein Schadenanzeige-Formular zu
verlangen Eine schriftliche Mittel lung des Schadentalles

genügt nicht Die Schadenregulierung obliegt der
Versicherungs-Gesellschaft Es dürfen deshalb weder
Ansprüche anerkannt noch Entschadigungszahlungen
geleistet werden

Die Erfahrungen aus dem Schulbetrieb haben uns
wiederholt bestätigt, dass selbst der Vorsichtigste der
Haftpfhchtgefahr ausgesetzt ist Kleinere Versehen,
geringe Unachtsamkeiten können oft zu schweren
materiellen Verlusten der betreffenden Lehrperson
fuhren, wenn diese wegen eines Schadenereignisses
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Verantwortung
gezogen wird Sie vor den materiellen Folgen eines
solchen Schadenereignisses zu schützen, ist der Sinn und
Zweck unserer Beruts-Haftpflichtversicherung
Zudem leisten Sie damit auch einen Beitrag an unsere
Hilfskasse, die in Not geratene Kolleginnen und Kollegen
unterstutzt Wir danken Ihnen bestens und stehen Ihnen
gerne mit weiteren Auskünften zur Verfugung

HILFSKASSE CLEVS/VKLS

Korrespondenzen sind zu richten an
Karl Gisler, Lehrer
Präsident der Hilfskasse
6467 Schattdorf
Telefon 044 2 22 52

MENSCHEN wahrnehmen
verstehen
beraten
begleiten lernen

werden Sie in unserer dreijährigen nebenberuflichen

Ausbildung zum Sozialbegleiter
Im Februar 1988 beginnt der neunte Ausbildungsgang in dem auch Sie durch Theorie und Praxis des sozialen Lernens, durch
Kennenlernen verschiedener Methoden der Psychotherapie durch Selbsterfahrung und Supervision fur Ihre zukunftige
sozialbegleitende Tätigkeit mit Menschen die notwendige

soziale Kompetenz erlernen
und das Diplom als Sozialbegleiter erlangen Verantwortlich fur das vielfach erprobte und uberarbeitete Ausbildungskonzept
und fur die Vermittlung der Lerninhalte sowie die individuelle Studiumsberatung zeichnet ein Leiterteam bestehend aus
erfahrenen und fachlich ausgewiesenen Erwachsenenbildnern Therapeuten Psychologen Psychiatern, Sozialarbeitern
Den ausführlichen Studienbeschrieb und die Bewerbungsunterlagen erhalten Sie durch Einbezahlen der Schutzgebuhr von
Fr 20 - auf Postcheckkonto Zurich 80-66698-4 Vermerk ««SB-Unterlagen», an das ZENTRUM fur soziale Aktion und Bildung
Stampfenbachstrasse44 Postfach 166, 8021 Zurich Telefon 01-361 88 81
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